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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §38;

NAG 2005 §46 Abs1;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Da es für die Beurteilung nach § 46 Abs. 1 NAG 2005 nicht relevant ist, ob von der zusammenführenden Person ein

Antrag bereits gestellt wurde bzw. ob das behördliche oder verwaltungsgerichtliche Verfahren noch o<en ist, sind

folglich auch die Voraussetzungen für ein Aussetzen des Verfahrens gemäß § 38 AVG nicht gegeben.Da es für die

Beurteilung nach Paragraph 46, Absatz eins, NAG 2005 nicht relevant ist, ob von der zusammenführenden Person ein

Antrag bereits gestellt wurde bzw. ob das behördliche oder verwaltungsgerichtliche Verfahren noch o<en ist, sind

folglich auch die Voraussetzungen für ein Aussetzen des Verfahrens gemäß Paragraph 38, AVG nicht gegeben.
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